
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 Vertragsgrundlage 

Vertragsgrundlage für von uns als Auftragnehmer übernommene Aufträge sind die nachstehenden 
Geschäftsbedingungen. Diese AGB gelten im Geschäftsverkehr mit privaten (13 BGB) und 
gewerblichen Kunden. Sie finden keine Anwendung bei einer Vergabe nach VOB/A 

§ 2 Angebot - Preise 

Angebote haben eine Gültigkeit von 6 Wochen ab dem Angebotsdatum. Mit der Angebotsannahme 
gelten die Angebotspreise bis zur Beendigung der Baumaßnahme, wenn die Arbeiten binnen vier 
Monaten begonnen werden. Tritt danach eine wesentliche Veränderung (größer oder kleiner 1 %) 
der Preisermittlungsgrundlage im Bereich Lohnkosten ein, erhöht bzw. verringert sich der 
Angebotspreis in angemessenem Umfang. Vorbehaltlich eines jeder Partei zustehenden 
Einzelfallnachweises beträgt die Preisänderung 0,65% je 1,00% Lohnkostenänderung. Eine 
Umsatzsteuererhöhung kann an den Auftraggeber weiterberechnet werden, wenn die Leistung nach 
Ablauf von vier Monaten seit Vertragsschluss erbracht wird. Die Leistung ist so kalkuliert, dass bei der 
Ausführung Baufreiheit besteht und dass die Leistung zusammenhängend ohne Unterbrechung, nach 
Planung des Auftragnehmers erbracht wird. Bei Abweichungen (z.B. bei Behinderungen, 
Leistungsstörungen) besteht ein Anspruch auf Erstattung der Mehrkosten. 

Das Angebot bleibt mit allen Teilen geistiges Eigentum des Auftragnehmers. Die Weitergabe oder 
sonstige Verwendung kann im Einzelfall gestattet werden. 

§ 3 Witterungsbedingungen 

Bei ungeeigneten Witterungs- und Trocknungsbedingungen kann der Auftragnehmer die Arbeiten 
unterbrechen. Die Dauer der Unterbrechung verlängert die Ausführungsfrist, wenn es sich um 
ungewöhnliche Witterungsbedingungen handelt. Die Arbeiten sind bei geeigneten 
Witterungsbedingungen unter Berücksichtigung angemessener Organisations- und Rüstzeiten 
fortzufuhren. 

§4  Vergütung 

Gemäß § 632a BGB können Abschlagsrechnungen jederzeit gestellt werden und sind sofort fällig und 
sofort zahlbar. Dies gilt auch für die Bereitstellung von Materialien, Stoffen oder Bauteilen. Die 
Schlusszahlung ist 10 Tage nach Rechnungszugang fällig. 


